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Den Bescheid engeht nach 5 164 Abs. 1 A0 unter dem Vorbehalt den Nachpnüfung.
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Die Körpenschaft ist nach 5 5 Absatz 1 Nr'. 9 KSIG von den Könpenschaftsteuer befneit, weil sie
ausschl ießl ich und unmittelban steuerbegünstigten mi ldtätigen un€l gemeinnützigen Zwecken im Sinne
den 55 51 ff. A0 dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vonstehende(n) Feststel lung(en).

Hinweise zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen
Die Kör^penschaft fördent miIdtätige Zt,lecke.

Sie föndent außendem folgende gemeinnützige Zwecke:
- Fördenung von Wjssenschaft und Fonschung
- Fönderung den Jugendhi lfe
- Fördenung der Altenhilfe
- Fördenung den Volks- und Benufsbildung sowie der Studentenhilfe
- Fönderung des Umweltschutzes
- Fönderung intennationaler Gesinnung, den Toleranz auf allen Gebieten der Kultun und cles

Völ kerverst änd i gungsgedankens

Die Satzungszwecke entsprechen 5 52 Abs. 2 Satz 1 Nn. Ol, 19, 04, 07 und OB AO.

Behandlung der Spenden

Die Körper'schaft ist benechtigt, für Spenden, die ihr zun Venwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zu$,endungsbestätigungen nach amtl ich vorgeschniebenem Vordnuck ( 5 50 Abs. 1 ESTDV )
auszustel I en.
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Hinweise: Wen vonsätzlich oden grob fahnlässig eine unnichtige Zutllendungsbestätigung ausstel It
oder t^ler veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung ange-
gebenen steuerbegünst igten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuen, die dem
Fiskus dur ch einen etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabei
wind die entgangene Einkommensteuen oder Körpenschaftsteuen mit 30%, die entgangene
Gewenbesteuen pauschal mit 15% den Spende angesetzt (5 tOO Abs. 4 ESIG, S 9 Abs. 3 KSIG,
59Nn.5GewStG).
In den Zuwendungsbestätigung ist auch das Datum des letzten Könperschaftsteuenbescheids
oder Fneistel lungsbescheids anzugeben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der
Unrichtigkeit der Zuwendungsbestät igung aus, wenn das angegebene Datum des Bescheids
.länger als 5 Jahre seit dem Tag den Ausstellung den Zuwendungsbestätigung zurück1iegt.

Hi nwei s zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitaterträgen, die bis zum 31.12.2014 zufließen, neicht für'die Abstandnahme vom..Kapital-
er.tragsteuenabzug nach 5 44 a Abs. 4 und 7 EStG die Vorlage dieses Bescheicls oden die Ubenlassung
einen amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheids aus. Für die Erstattung von Kapitalentragsteuer
aufgruncl von Sammelanträgen dunch das Bundeszentralamt fün Steuenn ist eine Nv-Bescheinigung
erfordenI ich.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspnuchnahme der Steuenbefreiungen auch von den tatsächlichen
Geschäftsführung abhängt, die den Nachpnüfung dur'ch das Finanzamt - SSf. im Rahmen einen Außen-
pnüfung - unterliegt" Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche und unmittel-
bare Erfü1 lung der steuerbegünstigten Zwecke genichtet sein und die Bestimmungen den Satzung
beachten.
Auch für die Zukunft muss dies dunch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Tätigkeitsbenicht, Venmögensübensicht mit Nachweisen über die Bildung und Entwicklung
den Rücklagen) nachgewiesen werden (S 63 A0).

Hinweise
Mit den vorstehenden Hinweisen zur Ausstellung von Zuwenclungsbestätigungen und gegebenenfalls zun
Behandlung den Mitgliedsbeitnäge tltind einer Entscheidung üben die Steuerbefreiung der Könperschaft
für. Jahne, die dem im Freistel Iungsbescheid bezeichneten Venanlagungszeitnaum folgen, nicht vor-
gegn i ffen.

Die Hinweise sollen Sie üben die Rechtsauffassung des Finanzamts unterlichten. Sie sind nicht Be-
standteil des Freistellungsbescheides und auch kein sonst.iger Verwaltungsakt i. S. d. S 118 A0, so
dass gegen sie ein Rechtsbehelf nicht gegeben ist. Uber die Abziehbarkeit den Zuwendungen
entscheidet das für den Zuwendenden zuständige Finanzamt im Rahmen des Veranlagungsverfahnens (vgl
Ur teiI des Bundesfinanzhofes vom 11. Septemben 1956, BSIBI 1956 III S" 3Og)"

Die Vonschriften der Sammlungsgesetze den Länden bleiben von der Anerkennung als steuerbegünstigte
KörDerschaft unberührt.

Recht sbehe I f sbe I ehrung
Gegen diesen Fneistel Iungsbescheid ist den Ein-
spruch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschtossen, soweit
dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändent oden
ensetzt, gegen den ein zulässiger Einspnuch oder
(nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Kiage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwende
anhängig ist" In diesem Fall wind den neue Ver-
t,taltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfah-
nens. Dies gi lt auch, soweit sich ein angefoch-
tener Vorauszahlungsbescheid dunch die Jahres-
steuerfestsetzung er'l edi gt .

Def Einsonuch ist bei dem vonbezeichneten Fi-
nanzamt schnift l ich einzureichen oder zun Nie-

derschrift zu enklären.
Dje Ffist fün die Einlegung eines Einspnuchs be-
trägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt ge-
geben wonden ist. Bei Zusendung durch einfachen
Br.ief oder Zustel lung mittels Einschreiben durch
Übergabe gi lt die Bekanntgabe mit dem dr"itten
Tag nach Aufgabe zun Post als bewirkt, es sei
denn, class clen Bescfreid zu einem spätenen zeit-
punkt zugegangen ist.
Bei Zustel l ung m i t Zustel l ungsunkunde oder durch
Einschreiben mit Rückschein oden gegen Empfangs-
bekenntnis ist Tag cler Bekanntgabe der Tag den
Zustel 1 ung.
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